
Tierschutzgesetz 
(TierSchG) 

 
 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Mai 1998 (BGBl. I S. 1105, 1818), 
 

in der Neufassung vom 18. Mai 2006 (BGBl. I S. 1206) 
 

geändert durch das Gesetz zur Neuordnung des Tierzuchtrechts sowie zur Änderung des 
Tierseuchengesetzes, des Tierschutzgesetzes und des Arzneimittelgesetze vom 21. De-

zember 2006 (BGBl. I S. 3294) 
 

Auszug 
 

Achter Abschnitt 
Zucht, Halten von Tieren, Handel mit Tieren 

 
§ 11 

 
(1) Wer 
 
1. Wirbeltiere 
 

a) nach § 9 Abs. 2 Nr. 7 zu Versuchszwecken oder zu den in § 6 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 
§ 10 Abs. 1 oder § 10 a genannten Zwecken oder 

 
b) nach § 4 Abs. 3 zu dem dort genannten Zweck züchten oder halten, 

 
2. Tiere für andere in einem Tierheim oder in einer ähnlichen Einrichtung halten, 
 
2a. Tiere in einem Zoologischen Garten oder einer anderen Einrichtung, in der Tiere 

gehalten und zur Schau gestellt werden, halten, 
 
2b. für Dritte Hunde zu Schutzzwecken ausbilden oder hierfür Einrichtungen unterhalten, 
 
2c. Tierbörsen zum Zwecke des Tausches oder Verkaufes von Tieren durch Dritte durch-

führen oder 
 
3. gewerbsmäßig 
 

a) Wirbeltiere, außer landwirtschaftliche Nutztiere und Gehegewild, züchten oder hal-
ten, 

 
b) mit Wirbeltieren handeln, 
 
c) einen Reit- oder Fahrbetrieb unterhalten, 
 
d) Tiere zur Schau stellen oder für solche Zwecke zur Verfügung stellen oder 
 
e) Wirbeltiere als Schädlinge bekämpfen 
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will, bedarf der Erlaubnis der zuständigen Behörde. In dem Antrag auf Erteilung der Er-
laubnis sind anzugeben: 
 
1. die Art der betroffenen Tiere, 
 
2. die für die Tätigkeit verantwortliche Person, 
 
3. in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 bis 3 Buchstabe a bis d die Räume und Einrichtun-

gen und im Falle des Satzes 1 Nr. 3 Buchstabe e die Vorrichtungen sowie die Stoffe 
und Zubereitungen, die für die Tätigkeit bestimmt sind. 

 
Dem Antrag sind Nachweise über die Sachkunde im Sinne des Absatzes 2 Nr. 1 beizufü-
gen. 
 
(2) Die Erlaubnis darf nur erteilt werden, wenn 
 
1. mit Ausnahme der Fälle des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2c, die für die Tätigkeit verantwort-

liche Person auf Grund ihrer Ausbildung oder ihres bisherigen beruflichen oder sonsti-
gen Umgangs mit Tieren die für die Tätigkeit erforderlichen fachlichen Kenntnisse und 
Fähigkeiten hat; der Nachweis hierüber ist auf Verlangen in einem Fachgespräch bei 
der zuständigen Behörde zu führen, 

 
2. die für die Tätigkeit verantwortliche Person die erforderliche Zuverlässigkeit hat, 
 
3. die der Tätigkeit dienenden Räume und Einrichtungen eine den Anforderungen des § 

2 entsprechende Ernährung, Pflege und Unterbringung der Tiere ermöglichen und 
 
4. in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 3 Buchstabe e die zur Verwendung vorgese-

henen Vorrichtungen und Stoffe oder Zubereitungen für eine tierschutzgerechte Be-
kämpfung der betroffenen Wirbeltierarten geeignet sind; dies gilt nicht für Vorrichtun-
gen, Stoffe oder Zubereitungen, die nach anderen Vorschriften zu diesem Zweck zu-
gelassen oder vorgeschrieben sind. 

 
(2a) Die Erlaubnis kann, soweit es zum Schutz der Tiere erforderlich ist, unter Befristun-
gen, Bedingungen und Auflagen erteilt werden. Insbesondere kann angeordnet werden 
 
1. die Verpflichtung zur Kennzeichnung der Tiere sowie zur Führung eines Tierbe-

standsbuches, 
 
2. eine Beschränkung der Tiere nach Art, Gattung oder Zahl, 
 
3. die regelmäßige Fort- und Weiterbildung, 
 
4. das Verbot, Tiere zum Betteln zu verwenden, 
 
5. bei Einrichtungen mit wechselnden Standorten die unverzügliche Meldung bei der für 

den Tätigkeitsort zuständigen Behörde, 
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6. die Fortpflanzung der Tiere zu verhindern. 
 
(3) Mit der Ausübung der Tätigkeit nach Absatz 1 Satz 1 darf erst nach Erteilung der Er-
laubnis begonnen werden. Die zuständige Behörde soll demjenigen die Ausübung der 
Tätigkeit untersagen, der die Erlaubnis nicht hat. 
 
(4) Die Ausübung der nach Absatz 3 Satz 2 untersagten Tätigkeit kann von der zuständi-
gen Behörde auch durch Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume verhindert wer-
den. 
 
(5) Wer gewerbsmäßig mit Wirbeltieren handelt, hat sicherzustellen, dass die für ihn im 
Verkauf tätigen Personen, mit Ausnahme der Auszubildenden, ihm gegenüber vor Auf-
nahme dieser Tätigkeit den Nachweis ihrer Sachkunde auf Grund ihrer Ausbildung, ihres 
bisherigen beruflichen oder sonstigen Umgangs mit Tieren oder ihrer entsprechenden Un-
terrichtung erbracht haben. 
 
(6) Wer gewerbsmäßig Gehegewild halten will, hat dies vier Wochen vor Aufnahme der 
Tätigkeit der zuständigen Behörde anzuzeigen, in der Anzeige sind anzugeben:  
 
1.  Art, Anzahl und Geschlecht der zu haltenden Tiere, 
 
2. die für die Tätigkeit verantwortliche Person 
 
3. Angaben über Größe und Ausgestaltung des zu errichtenden Geheges, 
 
4. Angaben über die Sachkunde der verantwortlichen Person 
 
Die zuständige Behörde hat die Tätigkeit zu untersagen, wenn Tatsachen die Annahme 
rechtfertigen, dass die Einhaltung der Vorschriften des § 2 nicht sichergestellt ist, und die-
sem Mangel nicht innerhalb von der zuständigen Behörde gesetzten Frist abgeholten 
worden ist. Die Ausübung der nach Satz 3 untersagten Tätigkeit kann von der zuständigen 
Behörde auch durch Schließung der Betriebs- oder Geschäftsräume verhindert werden.  
 


